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Wollte ma» aber annehme», die Trennung oder Scheidung würde gerichtlich sanktioniert, so würden
im vorliegenden Falle nnzweifelhast die beiden Kinder der Mutier zur Erziehung zugesprochen,
der Vater aber zur Alimentation verpflichtet. Sofern der letztere seine Alimentationsbeiträge nicht
zahlen könnte, hätte die erstere für die Kinder zu sorgen, solange ihre Mittel hinreichten, und erst, wenn
diese erschöpft wären, müßte die Armenpflege eintreten. — Suchen Sie vorerst die Frau gütlich zu
bewegen, auch sür ihr zweites Kind zu sorgen. Geschieht dies dann nicht, so sorgen Sie als
Armenbehörde für das Kind und klagen Sie die Mutter auf Erfüllung ihrer Alimentationspflicht ein
(Friedensrichter, Bezirksgericht), vgl. Armengesetz 7, 8, 15.

D.-D. Krage: Können beitragspflichtige Anverwandte (Bruder und Schwäger) von
unterstützungsbedürftigen Personen von der Armenpflege ebenfalls zur Beitragsleistung herangezogen
werden, wenn dieselben bereits in einer anderen Gemeinde des Kantons Zürich oder gar in einem
ander» Kanton (Schafshausen) sich eingebürgert und in unserer Gemeinde auf das Bürgerrecht
verzichtet haben? Bekanntlich kann von solchen Leuten keine Armenstener mehr verlangt werden, dagegen
glauben wir berechtigt zu sein, von denselben eine entsprechende Beitragsleistung an die uns durch
ihre Anverwandteu täglich erwachsenden Kosten zu fordern, und zwar für so lange, als die
Unterstützung andauert. Wie ist in einem solchen Fall eventuell vorzugehen? Können auch Stiefgeschwister
zur Unterstützung herangezogen werden?

Antwort! Erbberechtigte Geschwister (Brüder und Schwestern respektive Schwäger) können
nach §7 des Zürcher Armengesetzes zur Teilnahme an der Unterstützung angehalten werden, jedoch
nur insoweit, als die Erfüllung der diesfälligen Leistungen sür sie in keiner
Weise drückend wird. Stiefgeschwister sind wohl Inbegriffen, wenn auch ihnen billigerweise
weniger zugemutet werden wird, als den andern. Ob die unterstütznngspflichligen Verwandten in
Ihrer Gemeinde noch verbürgert oder in andern Gemeinden des Kantons oder gar Angehörige eines
fremden Kantons geworden sind, enthebt sie ihrer Beitragspflicht keineswegs, das, worauf es ankommt,
ist ihre nahe Verwandtschaft niit den Unterstützungsbedürftigen. Das Erste bei der Heranziehung
socher Verwandten zur Unterstützung ist, daß die Armenpflege unter sorgfältiger Berücksichtigung aller
Umstände einen Unterstützungsbetrag für jeden Unterstützungspflichtigen festsetzt und jeden Beteiligten
fchriftlich zur Zahlung aussordert (in rekommandiertem Brief). Wird Zahlung verweigert oder einfach
nicht geleistet, so muß bei im Kanton Zürich wohnhaften Unterstützungspflichtigen das Gericht
entscheiden (vgl. § 15 des Armengesetzes). Also Klage beim Friedensrichter des Wohnortes des

Unterstützungspflichtigen, alsdann Weisung au das Bezirksgericht des Heimatortes des Beklagten.
Wohnen unterstlltzungspflichiige Verwandte im Kanton Schafshansen und sind auch dorr verbürgert,
richtet sich ihre Unterstützungspflicht nach den im Kanton Schasfhausen geltenden gesetzlichen
Vorschriften. Danach sind Verwandte dort in auf- und absteigender Linie zur Unterstützung verpflichtet.
Sowohl über die Notwendigkeit als das Maß der Unterstützung von feiten der Verwandten urteilt
erstinstanzlich der Gemeinderat. Gegen sein Urteil kann an den Regieruugsrat appelliert werden.
Die Heranziehung zur Unterstützung ist also im Kauton Schafshausen Verwaltungssache, im Kanton
Zürich dagegen Gerichtssache. Sie werden nun wiederum die im Kanton Schaffhause» sich aufhallenden

Verwandten zunächst selbst zur Zahlung eines ihren Verhältnissen entsprechenden Unterstützungsbeitrages

ersuchen und, wen» das fruchtlos ist, sodann unter ausführlicher Darlegung des Falles den

schafshausischen Gemeinderat des Bürgerortes der Unterstütznngspflichligen um einen Entscheid angehen
und endlich eventuell an den Regierungsrat rekurrieren. rv.

Literatur.
Die Iiürsorge für die verwahrloste Jugend von Dr. Heinrich Reicher. I. Teil: 1. Deutsches

Reich. Die Zwangserziehung im Großherzogtum Baden. Wien 19(14. Manzsche k.k. Hof-,
Verlags- und Universitätsbuchhandlung. 132 S. Preis

Der Verfasser, bis vor kurzem Landtagsabgeordneter in Steienuark während 18 Jahren und
Armeureterent im Landesausschusse, hat, von der Überzeugung durchdrungen, daß die Jugend das

wertvollste Kapital eines Volkes sei, alle seine Kräfte eingesetzt, um in seinem Heimatlande den
staatlichen Kinderschutz zu fördern, aber dabei leider, wie er in der Vorrede seines Buches gesteht, wenig
Anklang gefunden. Er begegnete mit seineu idealen Forderungen stets dem kalten manchesterlichen:

làor tairs, laisssr passer. Trotzdem hat er sich nicht, gekränkt und grollend, verbittert und
verzweifelnd, zurückgezogen und seinen Idealen entsagt, nein, durch ein großartig angelegtes Werk über
die Fürsorge für die verwahrloste Jugend wollte er seiner engern Heimat Steiermark und seinem
weiter» Vaterlande Österreich zeigen, wie weit man da »och aus diesem Gebiete der Fürsorge
zurückgeblieben und wie viel in dieser Richtung noch nachzuholen ist. Das Werk soll 3 Teile umfassen,
der 1. Teil wird enthalten 5 Monographien über die Fürsorge für die verwahrloste Jugend in
Deutschland (Baden), England, Frankreich, Belgien und der Schweiz, der 2. Teil die Gesetzgebung
und die Einrichtungen in Österreich und der 3. Teil eine theoretisch-systematische Abhandlung über
die Fürsorge der verwahrloste» Jugend. Das Material für den ersten Teil wurde durch eine Studienreise

gewonnen. Die erste Monographie des ersten Teils liegt nun vor. Sie behandelt einläßlich die

Zwangserziehung in unserem Nachbarland, dem Großherzogtum Baden, wie sie inauguriert ist durch
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das Gesetz betreffend die staatliche Fürsorge für die Erziehung verwahrloster jugendlicher Personen
vom 4. Mai 188li in der Fassung des Gesetzes vom 16. August 1900, die Zwangserziehung und
die Bevormundung durch Beamte der Armenverwaltung betreffend. Auch was früher schon freiwillig
für verwahrloste Kinder in Baden geschah, bleibt nicht unerwähnt. Die Vollständigkeit erhöht eine
detaillierte Tabelle über die 29 Zwangserziehungsanstalten in Baden mit anschließenden Mitteilungen
über die Körperschaften, die solche Anstalten gründeten. Nach der Reichhaltigkeit dieser ersten
Monographie darf man füglich auf die folgenden gespannt sein. Sie dürften nicht nur in Österreich zu
Fortschritten anregen, sondern auch anderwärts. Wir in der Schweiz, ganz besonders im Kanton
Zürich, legen ja wohl einen großen Nachdruck ans die Kinderfllrsorge, aber trotzdem stehen wir da

noch keineswegs so auf der Höhe, daß wir nicht von den Bestrebungen anderer Staaten lernen
könnten. Speziell mangelt es in unserm Kanton Zürich an gesetzlichen Bestimmungen betreffend die
Fürsorge verwahrloster Kinder, namentlich auch mit Rücksicht auf die Kinder Niedergelassener. rv.

Zur Ausdehnung des Iieichsarmenrechtcs auf Maß-Lothringen von Jos. Wilden. Strahlung,

I H. Ed. Heitz (Heitz u. Mündel). 1904. 138 S. Fr. 3 35.
Die Armenpflege in Elsaß-Lothringen beruht, wie diejenige Frankreichs, noch immer auf dem

Grundsatz der Freiwilligkeit. Währenddem aber die einen die großen Mängel dieses Systems und
seine absolute Unzulänglichkeit in der Jetztzeit deutlich erkennen und nach Reform im Sinne
obligatorischer gesetzlicher Armenpflege rufen, finden andere nur Vorteile und wollen mit dem altangestammten
Armenrecht nicht brechen. Vorläufig befinden sich diese Konservativen noch in der Mehrheit. Der
Versasser dieses Schriftchens nun sucht ihre Positionen zu erschüttern und es gelingt ihm, wie uns
scheint, recht gut, darzutun, daß das Armenwese» in Elsaß-Lothringen sehr im argen liegt und alle
Gründe, die von den Gegnern angeführt werden, überzeugend zu widerlegen. Er schlägt armenrechtliche

Gleichstellung von Elsaß-Lothringen mit dem übrigen Reichsgebiet vor, also Ausdehnung des

Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1880 auch auf die Reichslande, was
gewiß die naheliegendste und natürlichste Lösung sein dürfte. Dann würde im deutschen Reiche nur
noch Bayern ein eigenes Armenrecht besitzen. v.
Die Kruienpokitik Arankreichs während der großen Zîevokution und die Weiterentwicklung

der französischen Armengesetzgebung bis zur Gegenwart von Dr. Rud. Schwander. Straßburg,
Verlag von Karl I. Trübner. 1904. 157 S. 4 Fr.

Auch diese hochinteressante Publikation will Material liefern für den nun beginnenden Kanipf
um die Armeureform in Elsaß-Lothringen, indem sie zu zeigen versucht, wie wirtschaftliche Verhältnisse
und Unterstützungswesen stets in engem Kontakt standen und einer Mutation auf wirtschaftlichem
Gebiete in Frankreich und Elsaß-Lothringen stets auch eine Umgestaltung des Armenwesens folgte.

In Frankreich ist das auch in der Epoche der letzten 30 Jahre des zunehmenden Jndustrialismus
der Fall gewesen: das Armenwesen ist aus der Freiwilligkeit herausgewachsen und immer mehr
obligatorisch geworden. Elsaß-Lothringen dagegen muß sich bei gleicher Entwicklung der Verhältnisse den

Vorwurf der Rückständigkeit in der Armenpflege gefallen lassen. Die Armenpflege hat da mit den

wirtschaftlichen Verhältnissen nicht Schritt gehalten. rv.

Kandvüchkcin für Kcmeindcgntsvcrwakker. Eine Anleitung zur Buchführung und Rechnungs¬
stellung für zürcherische Gemeindegutsverwalter uud Rechuungsprüsungskommissionen. Herausgegeben

von der Kanzlei der Direktion des Innern des Kantons Zürich. 26 S. 5V flip.
Das Zürcherische Jormundschaftswcsen. Wegleitung für Vormünder und Beamte von I. Zwingst,

Waisenamtssekretär. In Kommission bei der Buchhandlung Müller â Zeller in Zürich. 56 S.
1,25 Fr.

Zwei praktische, einem fühlbaren Mangel entsprechende Handbüchlein, denen wir weiteste
Verbreitung wünschen. rv.

Zürcherische Keikftälte für Lungenkranke in Wald. V. Jahresbericht, umfassend die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 1903. Wald, Buchdruckerei Heß. 1904.

Mr Animipflcger und

Waijenlirhördln.

an demselben Orte Versorgten berechtigen
zu dieser Behauptung.

A. Wird, Pfr., Mönchaltorf.

Inserate:
Art. Institut Grell Füßli, Uerlng, Zürich.

Der Sonntagsschuü'ehrer.
Von Arn. Nüegg, Pfarrer.

Ein Ratgeber für die rechtzeitige christl. Unterweisung unserer Kinder.
2. Auflage, geb. 2 Kr., steif brosch. Ar. 1.50.

„In der an so manchen schönen Früchten reichen deutschen Literatur über Sonntagsschule

und Kindergottesdienst weiß Referent ke'ne Schrift, die Leitern und Helfern des
Kindergottesdienstes in gleicher Weise praktisch gewinnbringend sein könnte, wie „der
Sonntagsschullehrer von Nüegg".

Zu bcsiehkli durch alle Duchhandlmigcii.
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